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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Jugend und Bildung 
GZ: JB 

GRDrs 1012/2017 
      
 

Stuttgart, 27.10.2017 

Investitionszuschuss für den tus Stuttgart 1867 e.V., Königsträßle 37, 
70597 Stuttgart für die Sanierung eines Wasserschadens im Sportkin-
dergarten, Königsträßle 37, 70597 Stuttgart 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 
      

Offenlegung 
      

öffentlich 
      

11.12.2017 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der tus Stuttgart 1867 e.V., Königsträßle 37, 70597 Stuttgart erhält für die Sanierung 

eines Wasserschadens im Sportkindergarten, Königsträßle 37, 70597 Stuttgart einen 
Investitionszuschuss in Höhe von 75% der anrechenbaren Kosten. Der städtische Zu-
schuss beträgt 52.222,00 Euro. 

 
2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungs-

bescheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-
Württemberg (LVwVfG). 
 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfest-
stellung festzusetzen. 
 

4. Der Aufwand wird aus Mitteln des Finanzhaushaltes gedeckt, PSP-Element 
7.513161.800.100, Sachkonto 18031800, Investitionszuschüsse für Kindertagesein-
richtungen freier Träger.  

 

Begründung

Eine Leckage der Heizleitungen in den Gruppenräumen des Sportkindergartens führte 
zu einer Durchfeuchtung des Estrichs und der Gipskartonplatten hinter den Heizkör-
pern. Zum Erhalt des laufenden Betriebs und um gesundheitliche Beeinträchtigungen 
bzw. Schäden auszuschließen musste umgehend mit der Sanierung begonnen werden.  
      
Mit Datum 30.08.2016 stellte der tus Stuttgart 1867 e.V., Königsträßle 37, 70597 Stutt-
gart einen Antrag auf einen Investitionszuschuss (geschätzte Kosten 35.500,00 Euro). 
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Die nun vom Träger eingereichte Kostenaufstellung weist Ausgaben in Höhe von 
70.328,70 Euro aus. Die Versicherung des Trägers übernimmt nur einen Teil der Kos-
ten (700,- Euro).     
 

Finanzielle Auswirkungen 

Die förderfähigen Kosten der Maßnahme belaufen sich auf 69.628,70 Euro. Der Investiti-
onszuschuss in Höhe von 75% der anrechenbaren Kosten beträgt 52.222,00 Euro.  
 

Einmalige Kosten Laufende Folgekosten jährlich 

Mehrkosten der 
Maßnahme  
 

69.628,70 Euro Laufende Aufwendungen Euro 

Objektbezogene  
Einnahmen 

- Euro Laufende Erträge Euro 

Städt. Zuschuss 52.222,00 Euro Folgelasten Euro 

Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung  

veranschlagt                                       Ja Noch zu veranschlagen Euro 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

-- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

-- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
-- 

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

-- 
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Anlage 1 zu GRDrs 1012/2017 
 
<Anlagen> 
 
 


